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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

der Sommer ist allmählich vorbei, das ist die schlechte Nachricht. Die 
gute: Nasser kann auch der Herbst nicht werden. Aber kühler natürlich 
schon. Und da es noch dazu wieder früher dunkler wird, weicht die 
Unternehmungslust zunehmend der Gemütlichkeit. „Sport?!“, mault 
jetzt manch ein innerer Schweinehund, „Nicht mit mir!“ Dabei geht es 
ja auch ohne Bewegung ganz sportlich: Wie wäre es mit einer Partie 
Bridge? Das ist kein Sport? Das dachte man sich in einem Finanzamt in 
Nordrhein-Westfalen auch – und wurde eines Besseren belehrt. Mehr 
darüber auf den folgenden Seiten.

Dort berichten wir auch von den neuen Omnibusgesetzen im Steuer-
recht, von einem Betrugsschaden, der den Werbungskosten zugerech-
net wurde, und von Kassenarztsitzen, die sich nicht abnutzen. Falls Sie 
wissen wollen, ob Eheverträge auch nichtig sein können, fi nden Sie auch 
dazu einen Beitrag im vorliegenden InfoBrief.

Wie wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre und einen aktiven, 
goldenen Herbst.
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 „Die große Zahl macht nicht die Wahrheit.“

Huldrych Zwingli (1484 – 1531)
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Sportliche Höchstleistungen 
durch Turnierbridge

Wenn sieben Leute zusammen etwas un-
ternehmen, klingt das einerseits märchen-
haft (man denke an Schneewittchen und 
die sieben Zwerge, den Wolf und die sie-
ben Geißlein, die Sieben Schwaben, die 
Sieben Raben, Siebenschön und nicht zu-
letzt auch an das Tapfere Schneiderlein, 
das in einem Hieb sieben Fliegen er-
schlug), anderseits bildet diese Personen-
gruppe automatisch juristisch einen Ver-
ein. Wenn sie auch noch beschließt, sich 
in einem Vereinsregister eintragen zu las-
sen, wird aus diesem Verein ein rechtsfä-
higer, eingetragener Verein. Erst wenn 
dieser eingetragene Verein, der dann in 
seinem Namen die Abkürzung „e.V.“ tra-
gen darf, sich eine Satzung gibt, die der 
Allgemeinheit etwas Gemeinnütziges, Mild- 
tätiges oder etwas Kirchliches verspricht 
und sich dann auch noch an dieses Ver-
sprechen hält, dann – und erst dann – 
können die Spenden an diesen Verein 
steuermindernd bei der Berechnung der 
persönlichen Steuerbelastung der Spen-
derin oder des Spenders berücksichtigt 
werden. 

Welche Aktivitäten der Gesetzgeber für 
gemeinnützig hält, wird in der Abgaben-
ordnung (AO) aufgezählt. Die Liste führt 
25 Varianten der gemeinnützigen Tätig-
keit auf, auch die Förderung des Sports 
gehört dazu. Allerdings wird in der prak-
tischen Anwendung immer wieder disku-
tiert, welche Aktivitäten als Sport zu be-
trachten sind und welche nicht. Bei den 
einschlägig bekannten Ballsportarten ist 
die Frage noch schnell beantwortet. Und 
Schach etwa stuft der Gesetzestext 
selbst als Sport ein. Doch wie verhält es 
sich mit Turnierbridge?

Dieser Frage musste der Bundesfinanz-
hof (BFH) nachgehen. Er hatte in zwei 
Verfahren zu entscheiden, ob Turnier-
bridge als gemeinnützig anzuerkennen 
ist. Wer selbst schon einmal Bridge ge-
spielt hat, wird sich vielleicht daran erin-
nern, dass beim Turnierbridge jede Partie 
mehrmals von verschiedenen Paaren ge-
spielt wird. Für die Endabrechnung wer-
den die Ergebnisse der einzelnen Paare 
untereinander verglichen. Wie hoch der 
Glücksfaktor dabei ist, hängt stark von 
der Turnierform ab. Ein Paar kann auch 
gewinnen, wenn es während des ganzen 
Turniers schlechte Karten hatte – dann 
nämlich, wenn es mit diesen schlechten 
Karten mehr Stiche macht als die ande-

ren Paare, die die schlechten Karten be-
kommen haben.

In beiden Verfahren, von denen wir hier 
berichten möchten, hatte der Deutsche 
Bridgeverband e.V. geklagt. Das ist der 
Dachverband der Bridge-Vereine, die den 
Bridgesport in Deutschland pflegen und 
fördern. 14 Regionalverbände und rund 
500 Bridgevereine sind unter dem Dach-
verband organisiert. Als nationaler Ver-
band nimmt er alle Aufgaben wahr, die 
über die Aufgaben seiner Mitgliedsverei-
ne hinausgehen. Insbesondere ist er für 
die Vertretung der Interessen des deut-
schen Sports auf nationaler und internati-
onaler Ebene zuständig, für die Organisa-
tion und Reglementierung des nationalen 
und internationalen Sportbetriebs, für die 
Veranstaltung nationaler und internatio-
naler Wettbewerbe, für die Organisation 
der Öffentlichkeitsarbeit, das Unterrichts- 
und Turnierwesen und die Verwaltung 
von Mitgliederdaten. Weiterhin ist er 
Gründungsmitglied der „European Bridge 
League“ sowie Mitglied der „World Bridge 
Federation“ (WBF) und strebt eine Mit-
gliedschaft im Deutschen Olympischen 
Sportbund an. Die WBF ist als „Recog-
nized International Federation“ und „Re-
cognized Member“ Mitglied des Interna-
tionalen Olympischen Komitees (IOC). 
Außerdem ist der Dachverband Vollmit-
glied der „General Association of Interna-
tional Sports Federations“ (jetzt: „Sport 
Accord“), einem weltweiten Zusammen-
schluss von Sportverbänden.

Im Ersten Verfahren verklagte der Dach-
verband das zuständige Finanzamt auf die 
Anerkennung des Turnierbridge als Sport 
im Sinne der AO und hatte dabei keinen 
Erfolg. Aber die einschlägige Regelung in 
der AO besagt in einem zweiten Satz, 
dass auch eine Gemeinnützigkeit vorlie-
gen kann, wenn die Körperschaft der All-
gemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet förderlich ist. Auf 
diese Variante verklagte der Verein das 
zuständige Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen – diesmal mit dem 
gewünschten Ergebnis. 

Die Richter des BFH stellten zur Begrün-
dung fest, dass Turnierbridge erhebliche 
Ähnlichkeiten mit Schach habe, denn auf-
grund der Spielmodalitäten bestehe wei-
testgehend eine Befreiung von Zufallsele-
menten. Zudem erfordere Turnierbridge, 
ebenso wie Schach, erhebliche intellektu-
elle Anstrengungen sowie hohe Merk-, 
Konzentrations- und Kombinationsfähig-
keiten. 

Die Aufnahme von Schach in den Ge-
meinnützigkeitskatalog sei gerade damit 
begründet worden, dass die intellektuelle 
und willensmäßige Anspannung beim 
Schach zu folgerichtigem Denken erzieht, 
Kombinations- und Konzentrationsfähig-
keit übt und Entschlusskraft und kritische 
Selbsteinschätzung fördert. Diese Kriteri-
en treffen ebenso auf Turnierbridge zu. 
Es sei deshalb aus gleichheitsrechtlichen 
Erwägungen kein Grund erkennbar, der 
es rechtfertigen könnte, Schach als ge-
meinnützig zu fördern, Turnierbridge da-
gegen nicht. 

Ebenso wie verschiedene Sportarten wird 
Turnierbridge in einem deutschen Liga-
system sowie in weiteren nationalen und 
internationalen Wettbewerben betrieben. 
Das System ist in Anlehnung an andere 
Sportarten organisiert, und international 
wird Bridge vielfach als Sportart angese-
hen – wie unter anderem die Aufnahme 
als „Recognized Member“ in das IOC 
zeigt. Der Dachverband organisiert Tur-
nierbridge dabei in einer Art und Weise, 
die der Förderung des Breitensports 
durch Sportvereine nahekommt und ähn-
lich positive Wirkungen für die Allgemein-
heit hat.

Das Fazit aus den Urteilen lautet also: 
Sport bleibt Sport, und wenn der Zufall 
keine große Rolle spielt, dann ist die Frei-
zeitbeschäftigung so etwas Ähnliches wie 
Sport.

Der nichtige Ehevertrag

Wir verzichten im InfoBrief traditionell 
darauf, konkrete Paragrafen und Gesetze 
zu nennen, denn in diesem Rahmen sind 
sie meist unnötig und eher verwirrend. 
Doch an dieser Stelle soll ausnahmsweise 
der im Jahr 2014 ins Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) eingefügte Paragraf 288 Ab-
satz 5 zitiert werden: „Der Gläubiger ei-
ner Entgeltforderung hat bei Verzug des 
Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher 
ist, außerdem einen Anspruch auf Zah-
lung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. 



                                                     Zahlungstermin              Schonfrist

Einkommensteuer und Körperschaftsteuer   11.12.2017   14.12.2017 
        12.03.2018   15.03.2018
        11.06.2018   14.06.2018
          
Umsatzsteuer und Lohnsteuer    10.10.2017   13.10.2017  
      10.11.2017  13.11.2017  
      11.12.2017  14.12.2017
      10.01.2018  15.01.2018
 
Gewerbesteuer und Grundsteuer    15.11.2017    20.11.2017 
      15.02.2018   19.02.2018
    
Die Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie: Die Schonfrist wird nur für Überwei-
sungen oder bei Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren gewährt. Die Frist gilt nicht 
bei Barzahlung.
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Dies gilt auch, wenn es sich bei der Ent-
geltforderung um eine Abschlagszahlung 
oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die 
Pauschale nach Satz 1 ist auf einen ge-
schuldeten Schadensersatz anzurechnen, 
soweit der Schaden in Kosten der Rechts-
verfolgung begründet ist.“ 

Da es im Arbeitsrecht – anders als im all-
gemeinen Zivilrecht – keinen Anspruch 
auf Erstattung außergerichtlicher Rechts-
verfolgungskosten gibt, war es bisher um-
stritten, ob die gesetzliche Neuregelung 
gerade deswegen im Arbeitsrecht rele-
vant wird oder ob dort auch die 40-Euro-
Pauschale entfällt. Die 12. Kammer des 
Landesarbeitsgerichts (LAG) Köln hat nun 
entschieden: Ein Arbeitgeber, der den 
Lohn verspätet oder unvollständig aus-
zahlt, muss auch den Pauschal-Schadens-
ersatz in Höhe von 40 Euro zahlen.  

Das letzte Wort ist hier aber gerichtlich 
noch nicht gesprochen. Zu einer ähnli-
chen Entscheidung des LAG Baden-
Württemberg ist nämlich eine Revision 
beim Bundesarbeitsgericht (BAG) anhän-
gig. 40 Euro, das scheint zunächst nicht 
viel zu sein. Da dieser Betrag aber für 
jede fällige Zahlung gilt, kann sich schnell 
eine höhere Summe ergeben. Sie kann 
dafür sorgen, dass ein Unternehmen, das 
bereits am finanziellen Abgrund steht, 
noch einen Schritt weiter geht... 

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, 
dass Juristen mit Schwerpunkt Arbeits-
recht nun gespannt sind, ob sich das BAG 
auf die Seite der beiden Landesarbeitsge-
richte schlägt oder ob es den ebenfalls 
ordentlich vorgetragenen gegenteiligen 
Fachmeinungen folgt.

Mit dem „Steuerumgehungsbekämpfungs- 
gesetz“ wird das sogenannte steuerliche 
Bankgeheimnis praktisch aufgehoben. Da-
mit müssen die Finanzbehörden künftig 
weniger Rücksicht auf das Vertrauensver-
hältnis zwischen den Kreditinstituten und 
deren Kunden nehmen. Dort vorhande-
ne Daten über ausländische Gesellschaf-
ten können dann durch Auskunftsersu-
chen erfragt und für steuerliche Zwecke 
über Kontrollmitteilungen genutzt wer-
den. Darüber hinaus werden mit diversen 
weiteren Regelungen die Steuerpflichti-
gen und insbesondere Kreditinstitute ver-
pflichtet, Geschäftsbeziehungen und Eigen- 
tumsverhältnisse außerhalb der Europäi-
schen Union lückenlos offenzulegen.

Da der Gesetzgeber festgestellt hat, dass 
Betriebsrenten noch nicht ausreichend 
verbreitet sind, wurde das „Gesetz zur 
Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung“ (oder kurz: Betriebsrenten-
stärkungsgesetz) auf den Weg gebracht. 
Es enthält ein Maßnahmenpaket, um eine 
weitere Verbreitung der betrieblichen Al-
tersversorgung auf freiwilliger Basis be-
sonders in kleinen Unternehmen und  
bei Geringverdienern zu erreichen. Die 
grundsätzlich ab 1. Januar 2018 greifen-
den Neuregelungen setzen im Arbeits- 
und Steuerrecht sowie im Versicherungs-
aufsichts- und Sozialrecht an. Mit dem 
Gesetzentwurf wird schließlich auch die 
seit 2008 in unveränderter Höhe beste-
hende Grundzulage bei der Riester-Rente 
angehoben, und es soll das Verfahren zur 
Riester-Förderung verbessert werden.

Änderungen im Steuerrecht

In der Sommer-Ausgabe des InfoBriefes 
hatten wir, liebe Leserinnen und Leser, 
vom Bürokratieentlastungsgesetz berich-
tet. Unterdessen hat der Gesetzgeber 
weitere „Omnibusgesetze“ mit Auswir-
kungen auf das Steuerrecht auf den Weg 
gebracht.

Die „Gesetze gegen schädliche Steuer-
praktiken“ verbessern jetzt unter ande-
rem die Abschreibung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter. Die bisherige Wert-
grenze für eine Sofortabschreibung von 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens wird ab 2018 
von 410 Euro auf 800 Euro erhöht. Au-
ßerdem ist die Wertgrenze für die Bil-
dung eines Sammelpostens von 150 Euro 
auf künftig 250 Euro angehoben worden. 

Neben einigen „Klarstellungen“ – also In-
terpretationen des Gesetzgebers zu 
Rechtsprechungen des Bundesfinanzho-
fes (BFH) – bezüglich Thesaurierungsbe-
günstigungen und bezüglich der Steuerbe- 
freiung von Sanierungsgewinnen, wurde 
mit diesem Gesetz auch der INVEST–Zu-
schuss für Wagniskapital aufgestockt. Die 
bereits bestehende Steuerbefreiung wird 
ab 2017 erweitert um die doppelte För-
derung mit 100.000 Euro, um die Zulas-
sung von Unternehmergesellschaften (haf- 
tungsbeschränkt) und das von zehn auf 
sieben Jahre herabgesetzte Höchstalter 
der begünstigten Kapitalgesellschaften. 
Ebenso wird der neue sogenannte EXIT–
Zuschuss steuerfrei gestellt.

Wichtige Fristen & Termine
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In der Summe kann man also feststellen: 
Im Detail sind viele neue Gesetzesände-
rungen zu beachten, die im Einzelfall das 
Leben auch nicht unbedingt einfacher ma-
chen. Von etwas so Großartigem wie ei-
ner Steuerreform kann allerdings nicht 
gesprochen werden.

Steuerpflichtige  
Mitfahrgelegenheit

Bundestagsabgeordnete dürfen der Bun-
desregierung öffentlich Fragen stellen, die 
dann kompetent und umfassend beant-
wortet werden müssen. Von dieser Gele-
genheit wird rege Gebrauch gemacht. 
Doch nicht jedes der angesprochenen 
Themen ist für die Allgemeinheit von tief-
schürfender Bedeutung. An dieser Stelle 
möchten wir kurz von einer Anfrage des 
Abgeordneten Oliver Krischer von den 
Grünen berichten, denn nicht jedem 
Steuerbürger unseres Landes wird die 
Antwort darauf logisch erscheinen.

Krischer fragte höflich, ob der Bundesre-
gierung bekannt sei, dass Privatpersonen, 
die regelmäßig nichtgewerbliche Mitfahr-
gelegenheiten anbieten, unter Umstän-
den verpflichtet sind, die Kostenbeiträge 
der Mitfahrer zu versteuern. Der Abge-
ordnete schlug vor, dass die Kostenbeiträ-
ge von Mitfahrern ausdrücklich steuerfrei 
gestellt werden, um die Bildung von Fahr-
gemeinschaften zu unterstützen. 

Der Parlamentarische Staatssekretärs des 
Bundesfinanzministeriums, Dr. Michael 
Meister, antwortete wie folgt im Namen 
der Bundesregierung: „Einkünfte aus der 
Mitnahme von Fahrgästen im Rahmen 
von Fahrgemeinschaften können nach  
§ 22 Nummer 3 Einkommensteuerge-
setz der Einkommensteuer unterliegen, 
wenn sie 255 Euro im Kalenderjahr über-
steigen. Mit der Freigrenze ist sicherge-
stellt, dass Einkünfte geringeren Umfangs 
aus der Bildung von Fahrgemeinschaften 
steuerfrei bleiben.“

Das bedeutet: Wenn ein Vielfahrer sei-
nen Mitfahrern 20 Euro pro Tour ab-
nimmt, geht das rein rechnerisch 12 Mal 
im Jahr. Danach wird seine Mitnahmetä-
tigkeit ein Fall für die Einkommensteuer-
erklärung.

Kassenarztsitz nutzt  
sich nicht ab

Nach ihrer Approbation und endlosen 
Jahren als Assistenzärztin in verschiede-
nen Krankenhäusern hatte Dr. Dolly 
Promptfrei beschlossen, sich mit einer ei-
genen Arztpraxis niederzulassen. Zur 
Umsetzung dieses Planes gibt es zwei 
Wege: Entweder man startet bei Null 
und kämpft um die Anerkennung eines 
jeden Patienten oder man kauft eine be-
stehende Arztpraxis von einem Kollegen, 
dessen Lebensarbeitszeit zu Ende geht. 

Promptfrei entschied sich für die zweite 
Variante. Wie mit ihrem Vorgänger ver-
traglich geregelt, übernahm Promptfrei 
die Praxis von dem Kollegen ohne Einrich-
tung und Lieferantenverträge sowie ohne 
Forderungen und ohne Verbindlichkeiten 
mit Wirkung zum 1. April 2005 und führ-
te sie im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung fort. 

Promptfrei kaufte den Patientenstamm 
und damit den ideellen Wert der Praxis, 
allerdings ohne die Patientenkartei, die 
beim Verkäufer bleiben sollte. Erst mit 
Zustimmung der Patienten sollten Prompt- 
frei die patientenbezogenen Karteien und 
Krankenunterlagen überlassen werden. 
Den Kaufpreis für den Patientenstamm 
einschließlich der Patientenkartei fixierten 
die Parteien auf einen Betrag von 50.000 
Euro. Die Übertragung der Praxis erfolg-
te allerdings unter der Bedingung, dass 
Promptfrei gegenüber den Krankenkas-
sen den Vertragsarztstatus des in den 
Ruhestand gehenden Kollegen erhielt, 
was unter Mitwirkung aller Beteiligten 
auch so umgesetzt wurde.

Im Zusammenhang mit den Steuerveran-
lagungen für die Jahre 2005 bis 2008 ent-
wickelte sich dann aber ein Streit zwi-
schen Promptfrei und dem Finanzamt. Es 
ging darum, ob der Kaufpreis für die Pra-
xis abgeschrieben werden konnte oder 
nicht. Das zuerst beanspruchte Finanzge-
richt (FG) Nürnberg kam zu dem Ergeb-
nis, dass Promptfrei nicht die Praxis, son-
dern nur den aus der Vertragsarztzulas- 
sung resultierenden wirtschaftlichen Vor-
teil abschreiben könne. Die Vorteile aus 
der Vertragsarztzulassung stellen dem-
nach ein eigenständiges, immaterielles 
Wirtschaftsgut dar, welches auch ab-
schreibungsfähig ist. 

Der daraufhin vom Finanzamt angerufe-
ne Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte die 
Feststellung des FG, dass lediglich der 
Vorteil aus dem „KV-Sitz“ ein immateriel-
les Wirtschaftsgut ist. Aber nach Ein-
schätzung dieser hohen Richter ist dieses 
Wirtschaftsgut eben NICHT abschrei-
bungsfähig. 

Zur Begründung dieses Urteils – und ei-
nes weiteren Urteils vom gleichen Tage – 
stellten die BFH-Richter auf die Beant-
wortung der Frage ab, ob sich der Wert 
in einer bestimmten oder bestimmbaren 
Zeit erschöpft. Ein immaterielles Wirt-
schaftsgut ist nicht abnutzbar, wenn seine 
Nutzung weder unter rechtlichen noch 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zeitlich begrenzt ist. Daher begründet 
der Umstand, dass der Inhaber ein zeit-
lich unbeschränkt erteiltes Recht persön-
lich nicht unbefristet nutzen kann (weil 
auch Promptfrei irgendwann in ihren eige-
nen Ruhestand gehen wird), nicht auto-
matisch dessen Abnutzbarkeit. Diese 
scheidet aus, wenn der Inhaber das unbe-
fristet erteilte Recht gleichbleibend ohne 
Werteverzehr in Anspruch nehmen kann, 
solange er es innehat und er es im Rah-
men einer späteren Übertragung bzw. 
Überleitung verwerten kann. Der Wert 
des Wirtschaftsgutes erschöpft sich in 
diesem Fall nicht in einer bestimmten 
oder bestimmbaren Zeit.

Nicht zuletzt sehen die hohen Richter 
auch keinen Grund für eine Abschrei-
bungsfähigkeit, wenn die Zulassungsbe-
schränkungen mit Blick auf die unsicheren 
Gesetzgebungsentwicklungen in der Zu-
kunft aufgehoben werden könnten. Es 
bleibt der Trost, dass der Kaufpreis für 
die Praxis in einem Betrag ausgebucht 
werden kann, wenn diese Zulassungsbe-
schränkungen eines schönen Tages aus 
den Gesetzen gestrichen werden sollten.

Betrugsschaden als  
Werbungskosten

Es ist nicht überliefert, was der Grund 
dafür war, dass Gregor Gäul so stark auf 
den Kauf eines bestimmten Villengrund-
stücks fixiert war und dabei jedes Min-
destmaß an gesundem Misstrauen verlor. 
Bereits im Juni 2000 platzte der Kauf des 
Grundstücks, nachdem die Verkäuferin 
(eine Stiftung nach liechtensteinischem 
Recht, deren Anteile einer vermögenden 
deutschen Familie gehörten) vom Kläger 
kurzfristig einen höheren als den bisher 
genannten Preis verlangt hatte. 
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In der Folgezeit gab Immobilienmakler 
Rubeus Hartgriff gegenüber Gäul an, von 
der Verkäuferin mit dem Verkauf des 
Grundstücks beauftragt worden zu sein 
und den Kauf für 2,5 Mio. DM vermitteln 
zu können. Gäul müsse dabei aber im 
Hintergrund bleiben und Hartgriff das 
Geld in bar übergeben. 

Nach diversen Änderungen, die der Mak-
ler dem Kaufwütigen wahrheitswidrig mit- 
teilte, übergab Gäul dem Makler schließ-
lich 3,5 Mio. DM als Kaufpreis, 400.000 
DM als Provision und 100.000 US-$ als 
„Handgeld“ in bar. Dennoch kam der Ver-
kauf nicht zustande. Rubeus Hartgriff 
steckte sich das Geld in die eigene Tasche 
und wurde dafür vom Landgericht zu ei-
ner Freiheitsstrafe von vier Jahren und 
einem Monat und zur Rückzahlung der 
veruntreuten Gelder verurteilt. Die prak-
tische Umsetzung der Rückzahlung war 
allerdings nicht mehr möglich: Hartgriff 
hatte das Geld bereits ausgegeben. 

Was weg ist, ist weg, und so griff Gäul zu 
neuem Geld und erwarb im Oktober 
2000 endlich die Immobilie. Er zahlte da-
für 3,9 Mio. DM. Ab Juli 2003 vermietete 
Gäul dann das Erdgeschoss, das Unterge-
schoss und das Obergeschoss an unter-
schiedliche gewerbliche Mieter. Das Dach- 
geschoss (rund 130 qm) bewohnte er 
selbst. 

In seiner Einkommensteuererklärung für 
das Jahr 2000 machte Gäul den auf den 
vermieteten Teil des Gebäudes entfallen-
den Betrugsschaden (3.555.150 DM) als 
vorab entstandene Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung geltend. Das Finanzamt lehnte 
das mit einem Bescheid im August 2004 
und einer Einspruchsentscheidung im No-
vember 2009 ab. Die Finanzbeamten fan-
den, der Betrugsschaden sei auf die eigene, 
also private Dummheit Gäuls zurückzu-
führen und stehe mit der Einkünfteerzie-
lungsabsicht in keinem Zusammenhang.

Nach der für ihn unbefriedigenden Ent-
scheidung des Hessischen Finanzgerich-
tes (FG) im September 2015 gab Gäul 
den Fall an den Bundesfinanzhof (BFH) 
weiter. Die hohen Richter dieses Gerich-
tes hauchten Gäuls Hoffnungen im Mai 
dieses Jahres wieder Leben ein und gaben 
den Sachverhalt an das FG zurück, damit 
dort weitere Sachverhaltstatsachen er-
mittelt werden konnten. 

Aufwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung des abnutzbaren Wirtschafts- 

guts Gebäude gehören bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung be-
grifflich zu den Werbungskosten. Sie kön-
nen jedoch nicht sofort und in voller 
Höhe, sondern nur zeitlich gestreckt als 
Abschreibungen abgezogen werden. Die 
Aufwendungen für die Anschaffung von 
Grund und Boden sind dagegen schon be-
grifflich keine Werbungskosten. Sie wer-
den bei der Einkunftsart Vermietung und 
Verpachtung nicht wirksam, sondern der 
Betrag wird praktisch nur in den Akten 
notiert, falls er zu einem späteren Zeit-
punkt einmal eine Rolle spielt. Herstel-
lungskosten sind nur Ausgaben für tat-
sächlich erbrachte Leistungen, die zum 
Bereich der Gebäudeherstellung gehören.

 Vor einigen Jahren hatte der BFH bereits 
entschieden, dass Vorauszahlungen für 
ein Bauvorhaben, für das dann aus Kon-
kurs-Gründen keine Herstellungsleistun-
gen erbracht wurden, auch nicht zu Her-
stellungskosten führen. Sie können deshalb 
vom Bauherrn bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung sofort als 
Werbungskosten abgezogen werden. 

Auf dieser Basis gelangten die Richter des 
BFH nun zu folgender Feststellung: Für 
vergebliche Aufwendungen, die im Fall 
der Anschaffung zu Anschaffungskosten 
geführt hätten, gilt nichts anderes. Sie füh-
ren nicht zu Anschaffungskosten, wenn 
die beabsichtigte Anschaffung ausbleibt. 
Sie sind vielmehr als Werbungskosten in 
dem Zeitpunkt abziehbar, in dem deut-
lich wird, dass es nicht mehr zu einer Ver-
teilung der Aufwendungen als Abschrei-
bungen kommen wird, weil sie 
voraussichtlich dauerhaft ohne Gegenleis-
tung bleiben und weil ihre Rückzahlung 
nicht zu erlangen sein wird. Für die Prog-
nose ist keine Gewissheit erforderlich; es 
genügt eine große Wahrscheinlichkeit.

Voraussetzung für die Abziehbarkeit der 
Aufwendungen als (vorab entstandene) 
Werbungskosten ist jedoch, dass sich der 
Steuerpflichtige zum Erwerb und zur 
Vermietung endgültig entschlossen hat. 
Daran besteht im vorliegenden Fall kein 
Zweifel. Allein aus dem Umstand, dass 
Gäul das Objekt im dritten Anlauf und 
nach wenigen Monaten tatsächlich erwor-
ben hat, lässt sich schließen, dass er von 
Anfang an zum Erwerb entschlossen war. 

Um den Fall abschließend zu entscheiden, 
muss das FG noch feststellen, zu welchem 
Zeitpunkt feststand, dass die Gegenleis-
tung ausbleiben und eine Rückzahlung 
nicht zu erlangen sein würde. Dabei soll 
das FG retrospektiv beurteilen, wann aus 
der Sicht Gäuls genügend Anhaltspunkte 
für die (damals) prognostische Annahme 
vorlagen, dass er von Hartgriff betrogen 
worden war und sein Geld wohl nicht zu-
rück bekommen würde. Dies wird das FG 
ebenso nachzuholen haben wie die Auf-
teilung des verlorenen Geldes auf vergeb-
liche Anschaffungskosten für das Gebäu-
de einerseits und für Grund und Boden 
andererseits. Abziehbar sind die verlore-
nen Aufwendungen nur, soweit sie auf 
den vermieteten Anteil des Gebäudes 
entfallen wären. Soweit sie auf die An-
schaffung von Grund und Boden entfallen 
wären, können sie dagegen nicht bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung angesetzt werden.

Abgesehen davon, dass dieser Fall schon 
inhaltlich sehr speziell ist, kann man sich 
auch über die Verfahrensdauer nur wun-
dern. Wir reden hier über das Veranla-
gungsjahr 2000 – und ein Ende des Ver-
fahrens ist noch immer nicht in Sicht. 

Griechen sparen in  
Deutschland weniger

Als im Jahr 2010 die Schieflage der grie-
chischen Staatsfinanzen nicht mehr weg-
zudiskutieren war, verhandelte die Repu-
blik Griechenland mit der Kommission 
der Europäischen Union, der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) und dem Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF), also 
mit der Troika, wie die Staatsfinanzen 
gerettet werden könnten. Im Ergebnis 
wurden vom griechischen Staat diverse 
Spargesetze erlassen. Zwei dieser Spar-
gesetze betrafen die Vergütung von An-
gestellten im Staatsdienst, wodurch – ab-
gesehen von Ausnahmen – die laufenden 
Bezüge der Staatsbediensteten um 12%, 
die allgemeinen Zulagen um 20% und die 
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Zulagen für Weihnachten, Ostern und 
Urlaub um 30% pauschal gekürzt wurden. 

Diese Spargesetze wurden ordentlich und 
vollumfänglich umgesetzt – auch bei den 
griechischen Lehrern einer seit 50 Jahren 
in Nürnberg bestehenden und von Grie-
chenland getragenen Grundschule. Die 
dort angestellten Lehrer werden nach 
dem deutschen Tarifrecht vergütet, und 
einer der Lehrer wehrte sich juristisch, 
weil seine Bruttogehälter für den Zeit-
raum vom Oktober 2010 bis zum De-
zember 2012 um 20.262 Euro gekürzt 
wurden. 

Nach den gerichtlichen Stationen des Ver-
fahrens beim Arbeitsgericht Nürnberg 
und dem Landesarbeitsgericht Nürnberg 
wurde der 5. Senat des Bundesarbeitsge-
richtes (BAG) um eine Entscheidung ge-
beten. Doch dieses hohe deutsche Ge-
richt gab die Grundsatzfragen zu diesem 

Fall an den Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) weiter. 

Früher, also konkret bis zum 18. Dezem-
ber 2009, galt hierzulande das Internatio-
nale Privatrecht der Bundesrepublik, wel-
ches im Einführungsgesetz zum Bürger- 
lichen Gesetzbuch (EGBGB) geregelt war. 

Die Anwendung ausländischer Eingriffs-
normen wurde durch diese Norm nicht 
ausgeschlossen und erfolgte nach Recht-
sprechung und Lehre. In groben Zügen 
bedeutete das, dass drittstaatliche Ein-
griffsnormen zumindest als tatsächliche 
Umstände im Rahmen ausfüllungsbedürf-
tiger Rechtsnormen berücksichtigt werden 
konnten. Oder kürzer formuliert: Das 
ausländische Recht galt auch in Deutsch-
land, soweit dadurch nicht andere aus- 
drückliche Gesetze verbeult wurden (wie 
das Grundgesetz, Entsendungsgesetz 
usw.) 

Seit dem 19. Dezember 2009 gilt nun-
mehr das Europäische Recht in Form der 
Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
über das auf vertragliche Schuldverhält-
nisse anzuwendende Recht. Die Grund-
regel dieser Verordnung sieht vor, dass 
jedes Mitgliedsland der Europäischen Uni-

D a s  S t e u e r l e x i k o n  -  R  w i e . . .

Regelmäßige Arbeitsstätte

Nach langjährigen Entwicklungen durch Ge-
setzesänderungen und Rechtsprechungen des 
Bundesfinanzhofes (BFH) ist die Bestimmung 
der „Regelmäßigen Arbeitsstätte“ eines Berufs- 
tätigen deshalb wichtig geworden, weil (nur) 
die Fahrten zu diesem Ort mit der Entfer-
nungspauschale beim Werbungskostenabzug 
abgegolten sind. Alle anderen Fahrten, insbeson-
dere die zu anderen Arbeitsstätten, haben das 
gleiche steuerrechtliche Niveau wie ganz nor-
male Dienstreisen. Das bedeutet, dass die tat-
sächlich zurückgelegten Kilometer berücksich- 
tigt werden können und zusätzlich die Frage 
nach Verpflegungsmehraufwendungen gestellt 
werden kann.

Die Regelmäßige Arbeitsstätte ist der Mittel-
punkt der beruflichen Tätigkeit eines Arbeit-
nehmers. In 99 Prozent der Fälle ist dieser 
Mittelpunkt sehr einfach festzulegen, weil der 
betreffende Arbeitnehmer lediglich an einer 
einzigen Arbeitsstätte arbeitet. In allen anderen 
Fällen aber sollten die tatsächlichen Gegeben-
heiten genau geprüft werden.

Bei einem Arbeitnehmer, der vorwiegend eine 
Fahrtätigkeit ausübt, aber durchschnittlich ein- 
mal wöchentlich oder an mindestens 40 Arbeits-
tagen jährlich für ortsgebundene Tätigkeiten im 
Betrieb ist – etwa für Lade- und Lagerarbeiten,  
Reparaturarbeiten, Verpackungsarbeiten, Ab-
rechnungs- oder sonstige Büroarbeiten – ist 
genau dieser Betrieb, an dem er vielleicht auch 
während einer Einsatzbereitschaft Wartezei-
ten verbringt, die regelmäßige Arbeitsstätte. 

Wenn ein Arbeitnehmer eine Einsatzwechsel-
tätigkeit ausübt, aber durchschnittlich einmal 
wöchentlich oder an mindestens 40 Arbeitsta-
gen jährlich im Betrieb eine damit zusammen-
hängende Arbeit verrichtet (zur Vorbereitung 
oder zum Abschluss der Einsatzwechseltätig-
keit oder zur Berichterstattung darüber), dann 
ist dieser Betrieb seine regelmäßige Arbeits-
stätte.
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on seine eigenen Gesetze erlassen kann, 
die dann im eigenen Land gelten. Aller-
dings gibt es auch hier die üblichen Aus-
nahmen, die in der Verordnung als Ein-
griffsnormen tituliert ist. Das Problem ist 
nun, dass die griechischen Spargesetze 
den deutschen Arbeitnehmerrechten wi-
dersprechen.

Das BAG verneint im Hinblick auf die Tä-
tigkeit des Lehrers im privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis eine Staatenimmunität 
Griechenlands und bejaht die internatio-
nale Zuständigkeit deutscher Gerichte. 
Das Arbeitsverhältnis der Parteien rich-
tet sich nach deutschem Recht, das – für 
sich betrachtet – die vom griechischen 
Staat vorgenommenen Entgeltkürzungen 
ohne Änderungsvertrag oder Ände-
rungskündigung nicht zulässt. Deshalb 
muss nun der EuGH entscheiden, ob die 
griechischen Spargesetze als drittstaatli-
che Eingriffsnormen auf das Arbeitsver-
hältnis der Prozessparteien unmittelbar 
oder mittelbar Anwendung finden. Diese 
Gesetze sehen zwingend die Kürzung 
der Gehälter aller Arbeitnehmer des öf-
fentlichen Dienstes der Republik Grie-
chenland vor, unabhängig davon, ob diese 
in Griechenland oder in einem anderen 
Staat beschäftigt werden.

Die Richter des EuGH müssen nun ent-
scheiden, ob das Stückchen Griechenland 
mehr ist als das schöne und gute alte Re-
staurant um die Ecke mit Ouzo, Gyros 
und dem Schoppen Imiglykos. 

Grenzen für den  
Ausbildungsunterhalt

An einem schönen Tage im September 
erhielt Arthur Wieselei eine Nachricht 
von seiner Tochter Jenny. Das ist an sich 
keine besondere Angelegenheit, aller-
dings waren die individuellen Umstände 
eher speziell. Wieselei hatte seine im No-
vember 1984 geborene Tochter letzt- 
mals getroffen, als sie 16 Jahre alt war. 
Per Brief hatte er ihr im Jahre 2004 nach 
dem Abitur – dessen erfolgreiches Beste-
hen er annahm – mitgeteilt, er gehe vom 
Abschluss der Schulausbildung aus und 
davon, keinen weiteren Unterhalt mehr 
zahlen zu müssen. Sollte dies anders sein, 
möge sie sich bei ihm melden. 

Nachdem eine Reaktion ausblieb, stellte 
Wieselei die Unterhaltszahlungen ein. 
Jenny unterdessen träumte davon, Ärztin 
zu werden. Das Abitur hatte sie jedoch 
mit einem Notendurchschnitt von 2,3 be-
standen, sodass sie nicht sofort mit einem 

Medizinstudium beginnen konnte. Des-
halb ging sie im Februar 2005 in die Leh-
re zur anästhesietechnischen Assistentin. 
Im Januar 2008 schloss sie die Ausbildung 
mit der Gesamtnote 1,0 ab. Ab Februar 
desselben Jahres arbeitete Jenny dann in 
dem erlernten Beruf. 

Schließlich erhielt sie für das Winterse-
mester 2010/2011 den ersehnten Studi-
enplatz. Seither studiert Jenny Medizin. 
Zur Finanzierung ihrer Brötchenkäufe 
erhielt sie Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in 
Höhe von monatlich 287 Euro. Jetzt for-
derte das Land Hessen insgesamt 3.452 
Euro von Vater Wieselei zurück. 

Das zuständige Amtsgericht Büdingen hat- 
te den Zahlungsantrag des Landes Hes-
sen abgewiesen, das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main hat die hiergegen ein-
gelegte Beschwerde des Antragstellers 
zurückgewiesen. Nunmehr verfolgte das 
Bundesland Hessen sein Zahlungsbegeh-
ren beim Bundesgerichtshof (BGH) wei-
ter. Aber auch dieses hohe Gericht ver-
pflichte Vater Wieselei nicht zur Unter- 
haltszahlung.

Der Unterhalt eines Kindes umfasst ohne 
Zweifel auch die Kosten einer angemesse-
nen Vorbildung zu einem Beruf. Dafür 
wird eine Berufsausbildung geschuldet, 
die der Begabung und den Fähigkeiten, 
dem Leistungswillen und den Neigungen 
des Kindes am besten entspricht und sich 
in den Grenzen der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Eltern hält. Eltern, die 
ihrem Kind eine solche Berufsausbildung 
gewährt haben, sind grundsätzlich nicht 
mehr verpflichtet, Kosten einer weiteren 
Ausbildung zu tragen. Ausnahmen hier-
von bestehen nur unter besonderen Um-
ständen, etwa wenn der Beruf aus ge-
sundheitlichen oder sonstigen, bei Aus- 
bildungsbeginn nicht vorhersehbaren 
Gründen nicht ausgeübt werden kann. 

Ferner kommt eine fortdauernde Unter-
haltspflicht in Betracht, wenn die weitere 
Ausbildung zweifelsfrei als eine bloße in 
engem sachlichen und zeitlichen Zusam-
menhang stehende Weiterbildung zu 
dem bisherigen Ausbildungsweg anzuse-
hen ist und von vornherein angestrebt 
war oder wenn während der ersten Aus-
bildung eine besondere, die Weiterbil-
dung erfordernde Begabung deutlich 
wurde.

Auf der anderen Seite ist der Anspruch 
auf Ausbildungsunterhalt aber auch vom 

Gegenseitigkeitsprinzip geprägt. Der Ver-
pflichtung des Unterhaltsschuldners, eine 
Berufsausbildung zu ermöglichen, steht 
die Pflicht des Unterhaltsberechtigten ge-
genüber, die Ausbildung mit Fleiß und 
Zielstrebigkeit in der üblichen Zeit zu be-
enden. Zwar muss Vater Wieselei nach 
Treu und Glauben auch Verzögerungen 
in der Ausbildung hinnehmen, die auf ein 
vorübergehendes leichteres Versagen sei-
ner Tochter zurückzuführen sind. Ver-
letzt Jenny aber nachhaltig ihre Pflicht, 
die Ausbildung planvoll und zielstrebig 
anzugehen, büßt sie ihren Unterhaltsan-
spruch ein und muss sich darauf verwei-
sen lassen, ihren Lebensunterhalt selbst 
zu verdienen.

Die Elternverantwortung nimmt in der 
Regel immer mehr ab, je älter ein Kind 
bei Aufnahme einer (weiteren) Ausbil-
dung ist und je eigenständiger es seine 
Lebensverhältnisse gestaltet. Hiervon geht 
auch der Gesetzgeber aus, denn im BAföG 
ist geregelt, dass das Einkommen der El-
tern außer Betracht bleibt, wenn das Kind 
bei Beginn des Ausbildungsabschnitts nach 
Abschluss einer vorhergehenden, zumin-
dest dreijährigen berufsqualifizierenden 
Ausbildung drei Jahre oder länger erwerbs- 
tätig war. 

Diese Zumutbarkeitsprüfung gewinnt bei 
den Abitur-Lehre-Studium-Fällen beson-
deres Gewicht, weil die Eltern durch die-
sen Ausbildungsweg in ihren wirtschaftli-
chen Belangen stärker und insbesondere 
wesentlich länger betroffen sein können 
als bei einer herkömmlichen Ausbildung. 
Da es zu den schützenswerten Belangen 
des Unterhaltspflichtigen gehört, sich in 
der eigenen Lebensplanung darauf ein-
stellen zu können, wie lange die Unter-
haltslast dauern wird, wird eine Unter-
haltspflicht mithin umso weniger in 
Betracht kommen, je älter der Auszubil-
dende bei Abschluss seiner praktischen 
Berufsausbildung ist. 



Betriebsausgaben: Steuer  
auf Geschenke gehört zur 
35-Euro-Grenze

Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur 
dann als Betriebsausgaben abziehbar, wenn 
sie maximal 35 Euro gekostet haben. 
Wenn Sie sich für die pauschale Versteu-
erung der Geschenke entschieden haben, 
müssen Sie dabei gut aufpassen.

Unabhängig davon, ob die Freigrenze 
von 35 Euro überschritten wird, muss 
der Empfänger des Geschenks dieses mit 
dem gemeinen Wert als Einnahme zu 
versteuern. Das ist vielen Schenkenden – 
verständlicherweise – unangenehm, und 
sie entscheiden sich, die Steuer pauschal 
zu übernehmen. 30% Steuer plus Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer sind dann 
fällig. Diese pauschalierte Steuer ist beim 
Zuwendenden ebenfalls als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig – wenn die Freigrenze 
dabei weiterhin eingehalten wird!

Die Pauschalierungsmöglichkeit ist pro 
Empfänger und Jahr auf 10.000 Euro be-
schränkt und muss einheitlich, d.h. für alle 
Geschenke, gewählt werden.

Das hat der BFH in einem aktuell ver-
öffentlichten Urteil bestätigt. Der Fall 
betraf einen Konzertveranstalter, der in 
großem Umfang Freikarten an Geschäfts-
partner verteilt und die pauschale Ein-
kommensteuer auf die Freikarten an das 
Finanzamt abgeführt hatte.

Diese Steuer hat der BFH nun als wei-
teres Geschenk beurteilt mit der Folge, 
dass diese das steuerliche Schicksal der 
Zuwendung – hier der Freikarten – teilt. 
Im entschiedenen Fall waren die ver-
schenkten Freikarten teurer als 35 Euro 
und zählten daher ohnehin zum soge-
nannten unangemessenen Repräsentati-
onsaufwand. Auch dieses Schicksal teilt 
dann die Steuer, mit der Folge, dass sie 
nicht als Betriebsausgabe abgezogen wer-
den darf  (BFH-Urteil vom 30.3.2017, Az. 
IV R 13/14). 

Bei Geschenken an Geschäftsfreunde gilt 
also:

   •  Kosten einschließlich pauschaler Ver-
steuerung bis max. 35 Euro: Abzug 
als Betriebsausgaben sowie Vorsteu-
erabzug möglich.

   •  Kosten einschließlich pauschaler Ver-
steuerung über 35 Euro: Kein Abzug 
als Betriebsausgaben und kein Vor-
steuerabzug.

Betriebsausgaben: Steuer auf 
Orientierung über eine mögliche 
Steuerbelastungbei gesetzlichen 
Rentenbezügen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Grenzen an, bis zu denen keine Steuerbelastung an-
fällt, wenn keine weiteren Einkünfte vorliegen. Für Ehepaare verdoppeln sich die Werte.

Neues aus der BTT

Unserer Kollegin Beatrice Bergmann und ihrem Mann Uwe dürfen wir ganz herzlich 
zur Geburt ihrer kleinen Tochter Fibi am 14.08.2018 gratulieren. Wir freuen uns sehr 
über den Zuwachs zur BTT-Familie und wünschen den dreien alles erdenklich Gute.

Zusätzlich möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere neue Mitarbeiterin, Frau 
Monique Cebulla vorzustellen. Seit dem 01.07.2017 unterstützt sie uns im Team Lohn-
buchhaltung und vertritt Frau Bergmann, die sich noch bis Ende 2018 in Elternzeit 
befindet.

Firmenlauf 2017 in Oberhof

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
erfolg- und zahlreich am Thüringer Wald 
Firmenlauf in Oberhof teilgenommen.
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